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Preußi ſ cher Landtag
Spezialbericht unſeres Korreſpondenten

Abgeordnetenhaus
g Berlin 26 Mati

Nach dem Grafen v Bülow deſſen Rede an leitender Stelle ausführ
lich wiedergegeben iſt ſprach zunächſt der konſervative Graf v Duburg
Stirum Die Vorlage iſt eine Belohnung für den Streik Jhre Ein
bringung hat dem Anſehen der Regierung geſchadet und der Schaden
kann durch Ablehnung der Vorlage nicht größer werden Die Ausſchüſſe
werden nur der Sozialdemokratie nützen Das weſentlichſte Bedenken
haben wir aber gegen das geheime Wahlrecht Nur die Beſchlüſſe zweiter
Leſung ſind für uns an inehmbar ſonſt nichts Die Vorlage zeigt ein
Zurückweichen vor der Sozi aldemokratie ſie iſt eine Ermutigung für dieſe
Wir ſind beſtrebt die Autorität des Staates zu ſchützen Jn den letzten
Monaten hat dieſe Autorität ſehr gelitten möge es in Zukunft anders
werden

Abg v Zedlitz freikonſ Der Vorredner hätte lieber überlegen
ſollen ob ſeine Haltung geeignet iſt die Autorität der Regierung zu
wahren Zuſtimmung Unruhe rechts Jm Jntereſſe des Staatsganzen
muß hier ein Ausgleich geſchaffen werden Die neuen Anträge bieten
die Handhabe hierzu Ziehen Sie aber keine weitergehenden Schlüſſe
daraus daß ich in dieſem beſonderen Falle für die geheime Wahl ſtimme

Abg Dr Spahn Ztr Auch wir ſind für die Anträge um über
haupt etwas zuſtande zu bringen und dringende Wünſche der Bergleute
zu erfüllen Die weiteren Ausführungen des Redners bleiben unver
ſtändlich

Abg Dr Friedberg natlib Meine Freunde ſind bereit und ſetzen

Sonntag den 28 Mai 1905
ihre ganze Kraft daran das Ge ſe z hier zuſtande zu bringen Das kann
aber bloß auf Grund der Kompromißanträge geſchehen Nehmen Sie dieſe
deshalb an und erhalten Sie ſo dem Lande den inneren Frieden

Abg Dr Wiemer frſ Volksp Unſere Geſamtabſtimmung wird ſich
nach den einzelnen Beſchlüſſen richten Wir haben den Wunſch daß etwas
Brauchbares zuſtande kommt Unſere Parole iſt entſchloſſene Bekämpfung
e korratie aber ebenſo entſchloſſene Mitarbeit zum Schutze der
Arbeiter

Abg Korfauty Pole Die Kompromißanträge genügen nicht ſchon
die Ausnahmebeſtimmung daß die Mitglieder der Arbeiterausſchüſſe die
deutſche Sprache beherrſchen ſollen macht ſie für uns unannehmbar

Es folgt die Einzelberatung J 80e enthält das Verbot des Wagen
nullens

Abg v Brandenſtein konſ iſt für die Beibehaltung des Wagen
nullens Es ſei das eine humane Einrichtung man habe den Arbeitern
nur ein rotes Tuch vorgehalten Seine Partei ſei nicht gewillt dem Unver
ſtand Opfer zu bringeu namentlich wenn der Unverſtand herrührt von
der Sozialdemokratie und von der Regierung Heiterkeit adoptiert wird

Handelsmintſter Möller tritt dem Vorredner entgegen
Nach kurzer weiterer Beratung wird 8 800 angenommen Der in

zweiter Leſung geſtrichene S 80t betreffend die Arbeiterausſchüſſe ſoll nach
einem Kompromißantrag wiederhergeſtellt werden und zwar in der Faſſung
daß die politiſche Betätigung nicht verboten wird ſondern daß es nur
heißt Ein Außſchuß der ſeine Zuſtändigteit überſchreitet kann nach
fruchtloſer Verwarnung aufgelöſt werden Die öffentliche Wahl joll durch
die geheime erſetzt werden

Nachdem die Abgg Oeſer fr Vp
dorff frkonſ geſprochen haben

Schiffer ntl und v Kar
wird der Antrag mit 209 gegen 137

Die Beſtimmungen über die Arbeitszeit werden
mit einem Antrage des Abg Stengel frkonſ angenommen wonach
eine Verlängerung der Arbeitszeit die zur Umgehnng der einſchlägigen
Beſtimmungen erfolgt unzuläſſig iſt

Näch einer zuſtimmenden Erklärung des Abg Fiſchbeck fr Vp er
folgt die Annahme der Novelle auch in der Geſamtabſtimmung
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Polizei Verordunng
betreffend das

Droſchken Fuhrweſen in Halle a S
Auf Grund der S 143 und 144 des Geſetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 Geſetz Sammlung S 195 der
gF 5 6 und 15 des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11 März
1850 Geſetz Sammlung S 256 und der 88 37 und 76 der Reichs
gewerbe Ordnung wird hierdurch mit Zuſtimmung des Magiſtrats für
den Stadtbezirk Halle a S folgendes verordnet

s 1
A Erlaubnis zum Draſchkenfuhrgewerbe
1 Erlaubniserteilnng Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Droſchken zu jedermanns Gebrauch gegen Entgelt in Betrieb ſetzen will
bedarf hierzu einer von der PolizeiVerwaltung zu erteilenden Erlaubnis
Dieſe iſt zu verſagen wenn Tatſachen vorliegen welche die Unzuverläſſig
keit des Nachſuchenden in bezug auf den beabſichtigten Gewerbebetrieb
dartun

2 Erlaubniseutziehung Die Erlaubnis kann entzogen werden
wenn ſich aus Handlungen oder Unterlaſſungen des Unternehmers der
Mangel derjenigen Zuverläſſigkeit ergibt welche bei Erteilung der Er
laubnis nach 1 vorausgeſetzt wurde

s 2
B Pflichten der Anternehmer

I Wohnung und Betriebsräume der Unternehmer Der
Unternehmer iſt verpflichtet von jeder Veränderung ſeiner Wohnung oder
der Räumlichkeiten in denen ſeine Droſchken und Pferde ſtehen der Polizei
behörde binnen 24 Stunden Anzeige zu machen Der Ort wo dieſe
Betriebsmittel untergebracht werden muß im Gebiete der Halleſchen Po
lizeibehörde liegen

2 Verwendung von Knutſchern Es dürfen nur ſolche Kutſcher
zum Fahren von Droſchken verwendet werden welche mit dem zur Füh
rung einer Droſchke berechtigenden Fahrſchein verſehen ſind Ueber die
in Dienſt genommenen Kntſcher iſt ein Verzeichnis in der von der Polizei
behörde vorgeſchriebenen Form Anlage 1 zu führen aus welchem Name
und Wohnung des Kutſchers ſowie ferner erſehen werden kann welche
Droſchke ein Kutſcher zu jeder Zeit gefahren hat Das Verzeichnis muß
dem revidierenden Polizeibeamten auf Verlangen zu jeder Zeit vorgelegt
und zu dieſem Zwecke auch nach erfolgtem Abſchluſſe mindeſtens ein Jahr
aufbewahrt werden Wenn der Unternehmer die Führung einer Droſchke
ſelbſt übernimmt ſo finden die in dieſer Droſchkenordnung für die Kutſcher
feſtgeſetzten Beſtimmungen auf ihn entſprechende Anwendung

3 Jnſtandhaltung der Betriebsmittel Der Unternehmer iſt
für die vorſchriftsmäßige und gute Beſchaffenheit Ausrüſtung und Jnſtand
haltung der Betriebsmittel Droſchken Pferde und Geſchirre verantwortlich
Er hat allen hierauf bezüglichen polizeilichen Anordnungen unbedingt
Folge zu leiſten

4 Polizeiliche Vorladungen Der Unternehmer iſt verpflichtet
auf Verlangen der Polizeibehörde ſeine Droſchken den mit der Ueber
wachung des öffentlichen Fuhrweſens betrauten Polizeibeamten an einem
vorher beſtimmten Orte zur feſtgeſetzten Zeit vorzuführen den an ihn er
gangenen polizeilichen Vorladungen oder ſonſtigen Aufforderungen pünktlich
nachzukommen und die an ſein Fahrperſonal gerichteten Vorladungen dem
ſelben ſofort beim Einrücken in die Droſchkenanſtalt einzuhändigen

5 Ausführung von Droſchkenbeſtellungen Jſt in dem Hauſe
des Unternehmers oder ſonſt an einem von ihm zur Entgegennahme von
Beſtellungen bezeichneten Orte eine Droſchke beſtellt und der Auftrag an
genommen worden ſo iſt er verpflichtet dafür zu ſorgen daß die Droſchke
zu der von dem Beſteller beſtimmten Zeit pünktlich am vereinbarten Orte
eintrifft ein höheres als das tarmäßige Fahrgeld darf er nicht beanſpruchen

C Betriebsmittel

Droſchkenarten
Es werden nur mit Fahrpreisanuzeigern Taxametern verſehene Droſchken

zugelaſſenzug S 4S

Znlaffung von Droſchken
Die Zulaſſung der in Betrieb zu ſetzenden Droſchke iſt

hängig daß
a dieſelbe den Beſtimmungen der S 5 und 6 entſpricht
b ein Bedürfnis zur Vermehrung der bereits im öffentlichen Fahr

dienſt verwendeten Droſchken von der Polizeibehörde anerkannt wird

davon ab

Allgemeine Beſchaffenheit der Droſchken
1 Aeußere Ausſtattung Zu dem im S 1 genannten Betriebe

werden Landauer Coupés ſowie halbverdeckte Wagen zugelaſſen Dieſe
Fuhrwerke müſſen von gefälliger Form dauerhaft und bequem gebaut
ſauber lackiert auſtändig ausgeſchlagen und gut gepolſtert ſein Sie
müſſen ferner in Patentachſen gehen auf Federn ruhen oder in ſolchen
hängen mit feſtſtehenden Tritten einer kräftig wirkenden Bremsvorrichtung
ſowie mit einer die Verſtändigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher ermög
lichenden Vorrichtung verſehen auch auf dem Fußboden im Winterhalb
jahr mit einem ſauberen Teppich oder einer reinen Strohmatte im
Sommerhalbjahr mit einer abwaſchbaren Decke belegt ſein Landauer und
Coupés ſind mit einem Verdeck zu verſehen welches gut ſchließende ſtets
vollſtändig verglaſte Vorder und Seitenfenſter hat die halbverdeckten
Wagen müſſen zum Schutz des Fahrgaſtes hinreichend hohes Schoßleder
ſowie ſichere Seitenlehnen beſitzen Die Räder der Droſchken müſſen mit
Kotflügeln verſehen ſein

Die äußere Lackierung der Wagenkaſten und Geſtelle iſt dunkelblau
mit rot abgeſetzten Linien auszuführen

Die Laternen ſind auf der Breitſeite mit Scheiben von weißem Milch
glas von 14 em lichter Höhe und 13 em lichter Breite zu verſehen welche
die der Droſchke zugeteilte Nummer 8 em hoch in ſchwarzer Farbe ein
gebrannt oder von der Jnnenſeite aufgemalt tragen

2 Jnnere Ausſtattung Zum Wagenausſchlag und Polſterbezug
ſind nur blaues Tuch dunkelbrauner Plüſch und ſchwarzes Leder zuläſſig
Die Verwendung von leinenen Ueberzügen oder Schutzdecken irgend welcher
Art iſt nicht geſtattet

3 Reinhaltung Die Droſchken müſſen innen und außen in dem
oben vorgeſchriebenen Zuſtande erhalten und täglich vom Staube und
Schmutz gereinigt werden

S 6

Sonſtige Ausſtattung der Droſchken
1 Fahrpreisanzeiger Die Droſchken ſind auszuſtatten mit einem

ſelbſttätigen von der Polizeibehörde genehmigten Fahrpreisanzeiger Taxa
meter einer aus Eiſenblech gefertigten roten Fahne welche in Verbindung
mit dem Fahrpreisanzeiger ſteht und auf beiden Seiten die Aufſchrift
frei in weißen Buchſtaben trägt ſowie eincr zur Beleuchtung des Fahr

preisanzeigers dienenden Laterne mit grünen Scheiben
2 Numerierung An jeder Droſchke muß ſodann die ihr zugeteilte

Nummer an der Rückwandtafel des Wazgenkaſtens und zu beiden Seiten
an der Bockſitztafel auf weißen Feldern in ſchwarzer Oelfarbe in einer
Höhe von wenigſtens 8 em angeſchrieben ſein Anlage II

3 Mitzuführende Gegenſtände Jm Jnnern einer jeden Droſchke
müſſen folgende Druckſachen vorhanden ſein ein in ordnungsmäßigem
leſerlichem Zuſtande befindliches Exemplar der Tare ſowie wenigſtens
6 Druckformulare für Beſchwerden nach dem von der Polizei Berwaltung
angegebenen Muſter Anlage III Taxe wie Beſchwerdezettel ſind
in einer an der Rückwand der Droſchke befindlichen Taſche in der Weiſe
unterzubringen daß aus dieſer die in ſchwarz gedruckte Aufſchrift Tare
Beſchwerdezettel ſichtbar hervorragt Endlich muß bei jeder Droſchke

eine Blechmarke mit der Droſchkennumnmer ſowie eine Beſtelltafel nebſt
6 Beſtellzetteln und 6 Beſtellgegenmarken nach den polizeilich vorgeſchriebenen
Muſtern verwahrt werden Jn den halbverdeckten Wagen iſt eine gut
erhaltene ſaubere Reiſedecke für die Fahrgäſte mitzuführen

S 7
Prüfungsſtembpel Droſchkennummer

1 Prüfungsſtempel Die Droſchken ſind der Polizeibehörde zur
Prüfung vorzuführen und werden nach der Zulaſſung mit einem Prüfungs
ſtempel an dem Wagenkaſten verſehen

2 Droſchkennummer Für jede zugelaſſene Droſchke wird dem
Unternehmer von der Polizeibehörde eine Nummer erteilt welche nach den
Vorſchriften der S 5 und 6 an der Droſchke anzubringen iſt

3 Veränderungen des Prüfungsſtempels und der Droſchken
nummer Der Prüfungsſtempel ſowie die einer Droſchke erteilte und den
Vorſchriften dieſer Verordnung entſprechend angebrachte Nummer dürfen
ohne beſondere Genehmigung der Polizeibehörde weder entfernt noch ver
deckt werden Namentlich iſt die willkürliche Uebertragung der Nummer
einer Droſchke auf eine andere verboten

8 8

Beſchaffenheit der Pferde und Geſchirre
Die Droſchken können ein und zweiſpänuig gefahren werden
Die Pferde müſſen für den öffentlichen Fuhrbetrieb vollkommen taug

lich ſein Die Polizeibehörde entſcheidet über die Tauglichkeit Für un
tauglich erklärte Pferde dürfen ohne Zuſtimmung der Polizeibehörde nicht
in Dienſt geſtellt werden

Die Geſchirre müſſen aus Leder gearbeitet ſein und wie die zur
Verwendung gelangenden Pferdedecken in einem reinen guten Zuſtande
erhalten werden

Es ſind nur Sielen oder ſog engliſche Geſchirre von beſter Beſchaffen
heit nicht Spitzkumte zuläſſig

S 9
Außerbetriebſtellung von Fuhrwerken

J Zwangsweiſe Außerbetriebſtellung Droſchken deren Be
ſchaffenheit den Vorſchriften der S 5 und 6 nicht genügt werden polizei
lich unter Entfernung des Prüfungsſtempels außer Betrieb geſtellt und
zwar entweder für immer oder auf Zeit Wenn der Fahrpreisanzeiger
Störungen aufweiſt und dieſelben nicht alsbald beſeitigt werden können
ſo hat der Unternehmer hiervon innerhalb 24 Stunden der Polizeibehörde
Anzeige zu machen die Droſchke darf bis zur Beſeitigung der Mängel
oder bis zur Beſchaffung eines anderen brauchbaren Apparates nicht im
Betriebe verwendet werden Einzelne Ausſtattungsgegenſtände wie Sitz
kiſſen und dergleichen welche polizeilich als unbrauchbar bezeichnet werden
dürfen erſt nach genügender Inſtandſetzung wieder benutzt werden

2 Wiederzulaſſung Die auf Zeit außer Betrieb geſtellten Droſchken
dürfen nur mit Erlaubnis der Polizeibehörde der ſie zu dieſem Zweck
vorzuführen ſind wieder in Betrieb geſtellt werden Dasſelbe gilt von
den Fällen in deneu ein Fahrpreisanzeiger durch einen anderen erſetzt iſt

3 Veränderung in den Betriebsmitteln Unternehmer welche
Droſchken aus dem Betriebe zurückziehen oder in den Beſitz eines anderen
übergehen laſſen haben hiervon der Polizeibehörde binnen 24 Stunden
Anzeige zu machen und die Droſchken anf Anfordern behufs Beſeitigung
des Prüfungsſtempels der Polizeibehörde vorzuführen

S 10
Anzug der Kutſcher

1 Art der Kleidung Während des Dienſtes auf öffentlicher Straße
haben die Kutſcher eine den folgenden Vorſchriften entſprechende Kleidung
zu tragenMunkelbiauen einknöpfigen Tuchrock mit gleichfarbigem Umſchlage

kragen und weißen glatten Uniformknöpfen Der Rock iſt in der
Regel zugeknöpft zu tragen

b rote Tuchweſte mit glatten weißen Knöpfen falls der Rock geöffnet
getragen wird

c Beinkleider von dunklem Tuch ohne Bieſe
d dunkelblauen Tuchmantel mit gleichfarblgem Umſchlagkragen und

2 Reihen Knöpfen wie beim Tuchrock
e ſchwarzlackierten niedrigen Hut mit gelbem Kopfbande und eben

ſolcher Metallnummer vorn
f Halsbinde Halstuch oder Schal in ſchwarzer oder weißer Farbe
g ſchwarze Lederſtiefel mit hohen Schäften wenn die Beinkleider in

denſelben getragen werden ſollen
b während des Sommers dürfen weiße Drillichbeinkleider und ein

niedriger braunlackierter Strohhut mit den unter e genannten Ab
zeichen verwendet werden während des Froſtwetters iſt als Kopf
bedeckung eine ſog polniſche Pelzmütze 23 em hoch ohne Schirm
aus ſchwarzem Pelz mit den unter e erwähnten Abzeigen ſowie
das Tragen eines Pelzkragens von ſchwarzem Pelz geſtattet

2 Reinhaltung Die Kleidung darf weder beſchmutzt noch be
ſchädigt oder zerriſſen ſein Die Unternehmer ſind dafür verantwortlich
daß die Kleidung ihrer Kutſcher während des Dienſtes ſich ſtets in ſolchem
Zuſtande befindet Die Führer der jetzt ſchon vorhandenen Droſchken
mit Fahrpreisanzeiger können die jetzt für ſie vorgeſchriebene Kleidung
auftragen

P Pflichten der Kutſcher
S 11

Erlanbnis zur Führung der Droſchken
1 Erteilung des Fahrſcheins Wer die Führung einer Droſchke

übernehmen will bedarf hierzu eines von der Polizeibehörde zu erteilenden
Fahrſcheins derſelbe wird verſagt wenn Tatſachen vorliegen welche die
Unzuverläſſigkeit des Nachſuchenden in bezug auf die beabſichtigte Tätig
keit dartun und zwar insbeſondere wenn der Nachſuchende das 18 Lebens
jahr noch nicht zurückgelegt hat den Nachweis ausreichender Befähigung
im Fahren und in der Behandlung von Pferden nicht erbringen kann
keine genügende Kenntnis von den Beſtimmungen dieſer Polizeiverordnung
und der Straßenpolizeiordnung hat der erforderlichen Ortskenntnis er
mangelt oder nicht mit der im S 10 vorgeſchriebenen Dienſtkleidung
verſehen iſt

2 Entziehung des Fahrſcheins Der Fahrſchein kann einem Kutſcher
ntzogen werden wenn aus ſeinen Handlungen oder Unterlaſſungen der

Mangel derjenigen Eigenſchaſten welche bei der Erteilung des Fahrſcheins
vorausgeſetzt werden mußten klar erhellt insbeſondere wenn er ſich eines
Verbrechens oder Vergehens ſchuldig macht während des Dienſtes im
trunkenen Zuſtande betroffen wird eine Zuvielforderung begeht ſich gegen
Fahrgäſte ungebührlich beträgt oder andere Vorſchriften dieſer Polizei
verordnung wiederholt übertritt

3 Benntzung des Fahrſcheins Der Fahrſchein darf nur von
derjenigen Perſon benutzt werden welcher er erteilt iſt Die Ueberlaſſung
an andere Perſonen iſt verboten Ungiltig erklärte Fahrſcheine dürſen
nicht benutzt ſondern müſſen der Polizeibehörde ſofort zurückgeliefert werden

S 12
Verhalten im Dienſt

1 Straßenordunng Der Kutſcher hat die allgemeinen ſtraßenpolizei
lichen Vorſchriften zu befolgen

2 Polizeiliche An und Abmeldungen Er hat während ſeines
Dienſtverhältniſſes der Polizeibehörde jede Veränderung ſeiner Wohnung
und jeden Dienſtwechſel innerhalb 24 Stunden anzuzeigen Scheidet ein
Kutſcher aus dem öffentlichen Fuhrweſen aus ſo hat er dieſes unter Rück
gabe ſeines Fahrſcheins der Polizeibehörde binnen 24 Stunden anzumelden

3 Polizeiliche Vorladungen Er iſt verpflichtet den polizeilichen
Vorladungen und Aufforderungen pünktlich nachzukommen

4 Ausrüſtung Der Kutſcher iſt verpflichtet während er im Dienſt
iſt ein Exemplar dieſer Polizei Verordnung ſeinen Fahrſchein und eine
Marke mit der eingeſchlagenen Fuhrwerksnummer bei ſich zu haben Auf
Verlangen hat er dieſe Gegenſtände dem revidierenden Polizeibeamten
die Polizeiverordnung auch den Fahrgäſten vorzuzeigen und zur
Prüfung zu übergeben

8 13
Fahrpreisanzeiger

1 Handhabung Der Fahrpreisanzeiger iſt nach folgenden Vor
ſchriften zu behandeln

a Sobald die Droſchke in den Dienſt eines Fahrgaſtes tritt iſt von
dem Kutſcher der Fahrpreisanzeiger in Dienſt und auf die nach
dem Tarif in Anwendung zu bringende Taxe zu ſtellen Gleich
zeitig iſt die Fahne mit der Aufſchrift Frei zu ſenken Jſt wäh
rend der Ausführung einer Fahrt eine höhere oder niedrigere Taxe
in Auwendung zu bringen ſo hat der Kutſcher den Fahrpreis
anzeiger rechtzeitig umzuſtellen und ſeinen Fahrgaſt hierauf aus
drücklich aufmerkſam zu machen
Wenn im Jnnern der Droſchke eine oder mehrere Perſonen Platz
genommen haben ſo iſt der Wagen als beſetzt anzuſehen und der
Apparat in Betrieb zu ſetzen
Nach Beendigung der Fahrt oder Benutzung der Droſchke hat der
Kutſcher unter Hinweis auf die Fahrpreisſcheibe den Fahrpreis zu
fordern erſt nach dem Empfang desſelben den Apparat außer Dienſt
zu ſetzen und gleichzeitig die Fahne Frei ſenkrecht zu ſtellen Hat
der Kutſcher vor Empfang des Fahrgeldes oder in Streitfällen vor
Feſtſtellung des Tatbeſtandes durch einen Polizeibeamten den Appa
rat außer Dienſt geſetzt ſo darf der Kutſcher nicht ſofortige Be

b

do

zahlung des Fahrgeldes beanſpruchen vielmehr ſetzt in ſolchem Falle
die Polizeibehörde das Fahrgeld feſt

2 Funktionsſtörnngen Tritt eine Funktionsſtörung des Fahrpreis
anzeigers ein während ſich die Droſchke im Betriebe auf der Swaße be
findet ſo iſt dieſelbe ohne Verzug außer Betrieb zu ſetzen auf Verlangen
des Fahrgaſtes hat der Kutſcher jedoch die begonnene Fahrt zu Ende zu
führen Kann im Falle des S 9 Ziffer 1 Satz 2 die Störung alsbald nicht
beſeitigt werden ſo hat der Kutſcher die dort vorgeſchriebene Anzeige ſofort
zu erſtatten

3 Beleuchtung der Fahrpreisſcheibe Die im S 6 vorgeſchriebene
Laterne iſt vom Beginn bis zur Beendigung der Straßenbeleuchtung zu
erleuchten und ſo anzubringen daß die Fahrpreisſcheibe geleſen werden kann

4 Freihaltung der Fahrpreisſcheibe Der Kutſcher hat dafür
Sorge zu tragen daß Fahrpreisſcheibe und Taxſchaltung ſtets ſichtbar ſind

S 14

Fahrgeld
1 Allgemeines Die Kutſcher dürfen nur das von dem Fahrpreis

anzeiger angezeigte Fahrgeld beanſpruchen Trinkgelder zu verlangen oder
Vereinbarungen mit dem Fahrgaſt zu ſchließen durch welche ein höherer
als der tarmäßige Fahrpreis erzielt wird iſt den Kutſchern verboten

2 Berechnungen bei Fahrtunterbrechungen Wenn eine Fahrt
durch die Schuld des Kutſchers durch einen ihm zugeſtoßenen Zufall oder
durch Beſchädigung der Droſchke unterbrochen wird und nicht ohne Zeit
verluſt fortgeſetzt werden kann ſo hat der Kutſcher keinen Anſpruch auf
Bezahlung des Fahrgeldes Tritt eine Störung im Gangwerke des Fahr
preisanzeigers bei einer Fahrt mit beſetzter Droſchke ein ſo hat der Kutſcher
für die bisher zurückgelegte Strecke nur ein Fahrgeld von 0,20 Mk für
je 5 vollendete Minuten Fahrzeit zu beanſpruchen Jſt aber die Fahrt
auf Verlangen des Fahrgaſtes zu Ende geführt worden ſo iſt falls eine
gütliche Einigung zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher nicht zuſtande kommt
das Fahrgeld in derjenigen Höhe zu entrichten welche die Polizeibehörde
beſtimmt

3 Berechnung bei Beſtellung Wird eine Droſchke von der Stelle
wo ſie ſich befindet nach einem anderen Punkte beſtellt oder abgeholt ſo
darf der Fahrpreisanzeiger erſt bei der Abfahrt von dem Orte wo die
Beſtellung erfolgte in Dienſt geſtellt werden und zwar unter Anwendung
der jeweilig in Betracht kommenden Grundtaxe Der Kutſcher iſt in
ſolchem Falle verpflichtet auf dem kürzeſten Wege und ohne Unterbrechung
nach dem Orte wohin er beſtellt iſt zu fahren ſo daß er rechtzeitig ein
trifft Wird die beſtellte und angefahrene Droſchke nicht benutzt ſo hat
der Kutſcher Anſpruch auf Bezahlung des zurückgelegten Weges und der
Wartezeit

4 Streitigkeiten über das Fahrgeld Wenn in Folge von Un
einigkeit zwiſchen Fahrgaſt und Kutſcher eine Fahrt zu einer Polizeidienſt
ſtelle Polizeigebäude Gewerbekommiſſariat oder Polizeiwache unternommen
iſt ſo hat der Fahrgaſt nur dann die taxmäßige Entſchädigung zu zahlen
wenn er nach polizeilicher Entſcheidung der unterliegende Teil iſt

5 Fahrten nach dem Hauptbahnhof Theatern Konzerten nſw
Bei Fahrten nach dem Hauptbahnhof nach Theatern Konzertſälen und
anderen Orten wo ein bedeutender Verkehr ſtattfindet hat der Kutſcher
die Entgegennahme des Fahrgeldes ſo ſchnell als möglich zu bewirken und
alsdann unverzüglich die Anfahrtſtelle zu verlaſſen

8 15

Ausführung der Fahrt
1 Verpflichtung zur Fahrt Wenn eine unbeſetzte Droſchke die

mit der Aufſchrift Frei verſehene Fahne zeigt iſt der Führer der Droſchke
verpflichtet jede von ihm verlangte Fahrt innerhalb des Stadtbezirkes zur
Ausführung zu bringen

2 Wahl der Droſchke Der Fahrgaſt kann jede der auf einem
Halteplatze ausgenommen den Halteplatz auf dem Bahnhofsvorplatze be
findlichen Droſchken in Anſpruch nehmen Wenn er keine beſtimmte von
mehreren auf einem Halteplatz befindlichen Droſchken verlangt ſo hat die
als erſte haltende ſich zur Fahrt zu ſtellen

3 Beſtellung von Droſchken Zur Annahme von Beſtellungen auf
einen ſpäteren Zeitpunkt iſt der Kuſcher zwar berechtigt aber nicht verpflichet
Nimmt er jedoch ſolche Beſtellung an gleichviel ob dieſelbe auf einem
Halteplatze oder auf der Straße erfolgt ſo hat er ſie pünktlich zur Aus
führung zu bringen ohne Anſpruch auf Vergütung für die Zwiſchenzeit
zu haben Kann der Kutſcher weil die Droſchke beſtellt iſt nicht jede
andere Fahrt übernehmen ſo hat er ein auf die Fahne geſchobenes Schild
mit der Aufſchrift Beſtellt zu zeigen darf ſich aber auf einem Droſchken
halteplatz nicht aufhalten Auf Verlangen eines Polizeibeamten hat er ſich
über die Vorausbeſtellung durch Vorzeigung eines ausgefüllten Beſtell
zettels 8 6 Ziffer 3 auszuweiſen

4 Verhalten gegen das Publikum Der Kutſcher muß dem
Publikum gegenüber ein ruhiges und höfliches Betragen beobachten Vor
übergehende darf er nicht mit Anreden und dergl behelligen Er iſt ver
pflichtet auf Verlangen des Fahrgaſtes beim Ein und Ausſteigen die
Tür zu öffnen und zu ſchließen während der Fahrt die Fenſter zu öffnen
oder zu ſchließen und wenn nicht Regen Froſt oder Schneewetter herrſcht
das Verdeck niederzuſchlagen Er hat auf das ihm übergebene Gepäck zu
achten und darf ohne Zuſtimmung des Fahrgaſtes dritten Perſonen das
Mitfahren weder im Jnnern der Droſchke noch auf dem Bocke geſtatten
Er iſt nicht berechtigt in eine zweiſitzige Droſchke mehr als drei und in
eine vierſitzige Droſchke mehr als vier Perſonen aufzunehmen Betrunkene
und ſolche Perſonen von welchen eine Verunreinigung des Wagens zu be
fürchten iſt braucht der Kutſcher nicht zu fahren Die Benutzung der
Droſchken zur Beförderung von Leichen und von Perſonen die an einer
anſteckenden Krankheit leiden iſt verboten

5 Verhalten während der Fahrt Der Kutſcher darf während
der Fahrt ohne beſondere Veranlaſſung weder anhalten noch vom Vocke
ſteigen Jede angenommene Fahrt iſt bis zum Endziele auszuführen Er
darf die Lenkung des Pferdes einem Fahrgaſte oder einem Anderen nicht
übertragen Er darf in den Straßen mit unbeſetzter Droſchke nicht umher
fahren hat ſich vielmehr falls er nicht unterwegs zu einer Fahrt auf
gefordert wird ohne Aufenthalt nach dem nächſtgelegenen Halteplatz zu be
geben Während der Beförderung von Fahrgäſten darf der Kutſcher nicht
rauchen

6 Fahrgeſchwindigkeit Der Kutſcher hat ſogleich nach dem Ein
ſteigen des Fahrgaſtes abzufahren und wenn die Oertlichkeit es erlaubt
die Fahrt im Trabe auszuführen Sofern nicht von dem Fahrgaſt ein
langſames Fahren ausdrücklich gewünſcht wird iſt eine Wegſtrecke von
mindeſtens 150 Meter in der Minute zurückzulegen Bei längeren Fahrten
iſt es geſtattet nach Zurücklegung von je 5 Kilometern zur Erholung des
Pferdes eine kurze Strecke im Schritt zu fahren Halt darf nur auf Ver
langen des Fahrgaſtes gemacht werden

Fahrrichtung Wird von dem Fahrgaſte nicht der zu befahrende
Weg ſondern nur das Ziel der Fahrt angegeben ſo hat der Kutſcher den
zum Ziele führenden kürzeſten fahrbaren Weg einzuſchlagen

8 Rückbeförderung von Fahrgäſten Der Kutſcher iſt verpflichtet
auf Verlangen die Fahrt zu unterbrechen an deren Endpunkte zu warten
und die Fahrgäſte zurückzubefördern es ſei denn daß der Kutſcher durch
Uebernahme einer ſpäteren Fahrt an der Ausführung der Rückfahrt ver
hindert iſt und dies vor Beginn der Fahrt dem Fahrgaſt angezeigt hat

S 16
Gepäckbeförderung und Mitnahme von Hunden

1 Umfang des Gepäcks Der Kutſcher kann eine Fahrt ablehnen
wenn bei zweiſitzigen Droſchken die zu befördernden Gepäckſtücke einzeln
oder zuſammen ein Gewicht von mehr als 50 kg haben oder über 80 em lang
50 em breit und 40 em hoch ſind und wenn bei vierſitzigen Wagen die
zu befördernden Gepäckſtücke einzeln oder zuſammen ein Gewicht von mehr
als 100 Kg haben oder über 90 em lang 70 em breit und 60 em
hoch ſind

2 Schmutziges Gepäck Gegenſtände die den Wagen beſchmutzen
oder mit Rückſicht auf ihre übrige Beſchaffenheit im Jnnern des Wagens
nicht untergebracht werden können dürfen nur auf dem Kutſcherbock be
fördert werden

3 Hunde Hunde welche mit anſteckenden oder ekelerregenden Krank
heiten behaftet oder geeignet ſind das Jnnere des Wagens zu beſchmutzen
dürfen in den Droſchken nicht mitgenommen werden

17

Jn den Fuhrwerken zurückgelaſſene Gegenſtände
Nach dem Ausſteigen des Fahrgaſtes hat der Kutſcher vor der Weiter

fahrt das Jnnere der Droſchke zu durchſuchen und die vom Fahrgaſte
zurückgelaſſenen Gegenſtände dieſem wenn es noch ausführbar iſt ſofort
auszuhändigen andernfalls aber binnen 24 Stunden der Polizeibehörde
einzuliefern
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P Halteplätze
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Zahl der Halteplätze
ur Zeit beſtehen folgende Halteplätze

1 arktplatz Oſtſeite 112 Droſchken2 Alter Markt 3Alte Promenade Nr 117 53 Reitbahndurch bruch 5Ecke Hermann u Bernburgerſtr 64 Ecde Albrecht 55 n am Landwirtſchaftlichen Jnſtitut 5

G Reue Promenade Nr 16 14 10Alte Promenade Nr 35 2T Geir Hotel Stadt Hamburg 77
g Ecke Krukenberg u Magdeburgerſtr 4
9 Wettinerplatz verläng Lafontaineſtr e 64

10 Riebeckplaß Nr

11 Magdeburgerſtr Nr 67 612 Bahnhofs Vorplatz 32Es wird jedoch polizeilicher Bekanntmachung vorbehalten bei ein
tretendem Bedürfnis die Zahl der Droſchken zu erhöhen und weitere Halte
plätze ſowie die Zahl der anf dieſen aufzuſtellenden Droſchken zu beſtimmen

8 19
Befahren der Halteplätze durch die Kutſcher

1 Anfahrt Bei Beginn des Dienſtes hat jeder Kutſcher falls er
nicht unterwegs zur Fahrt aufgefordert wird oder einer ſofortigen Be

ſtellung genügen muß den ſeiner Fuhranſtalt zunächſt belegenen Halteplatz
zu befahren Sollte dieſer ſchon beſetzt ſein ſo iſt der nächſte nicht voll

beſetzte aufzuſuchen Auf dem Halteplatze iſt wenigſtens eine Viertelſtunde
lang Fahrgelegenheit abzuwarten worauf es dem Kutſcher geſtattet iſt
einen anderen nicht vollbeſetzten Halteplatz aufzuſuchen wo er ſich wie
auf dem früheren zu verhalten hat

Kein Kutſcher darf mit unbeſetzter Droſchke in der Zeit von 8 Uhr
morgens bis 11 Uhr abends bei einem Halteplaße vorbeifahren welcher
mit weniger als der Hälfte der ihm zugeteilten Droſchken beſetzt iſt hat

vielmehr auf einem ſolchen ſtets aufzufahren
2 Halten außerhalb der Halteplätze Außerhalb der Halteplätze

J darf während der vorgedachten Zeiten kein Kutſcher in den Straßen halten
wenn er nicht den Nachweis führen kann daß er beſtellt iſt in dieſem
Falle muß derſelbe auf dem Bocke verbleiben S

3 Durchfahren der Straßen Ebenſowenig iſt es dem Kutſcher
erlaubt mit unbeſetzter Droſchke die Straßen zu durchfahren um Gäſte

anzuwerben vielmehr iſt er gehalten ſofort den nächſten Halteplatz den
er befahren kann aufzuſuchen Dagegen wird es in der Zeit von 11 Uhr

abends bis 8 Uhr morgens den Kutſchern geſtattet ſoweit es mit der
öffentlichen Ordnung vereinbar iſt ſich auf ihren Droſchken an anderen

Stellen als den beſtimmten Halteplätzen aufzuſtellen
g 20

Verhalten auf den Halteplätzen
1 Aufſtellung auf den Halteplätzen Auf den Halteplätzen ein

ſchließlich der nach S 19 Ziffer 3 Satz 2 ſelbſtgewählten haben die Droſch
ken hintereinander möglichſt dicht an der Bordkante der Bürgerſteige in
der Weiſe aufzufahren daß jede Droſchke augenblicklich und ohne Hinder
nis aus der Reihe biegen und wegfahren kann aber mit nicht mehr als
3 Schritten Abſtand Bei der Aufſtellung der Droſchken nebeneinander
iſt zwiſchen jeder Droſchke ein Zwiſchenraum von 1 Meter zu laſſen hierbei
iſt der rechte Flügel als der Anfang der Reihe zu betrachten

Den mit der Reinigung der Straßen beauftragten Perſonen iſt auf
Erfordern ſofort Platz zu machen wie auch den öffentlichen Sprengwagen

jederzeit Raum zu geben iſt Bei großer Hitze iſt es den Kutſchern ge
ſtattet ſich mit ihren Droſchken auf der im Schatten liegenden Straßen
ſeite oder auch auf Anordnung eines Aufſichtsbeamten in einer Neben
ſtraße in unmittelbarer Nähe des ordentlichen Halteplatzes aufzuſtellen

Auf den Halteplätzen an den Straßenecken müſſen die Pferde der
vorderſten Droſchke eine Pferdelänge hinter den Häuſerfronten zurückbleiben

Da wo Rinnſteinbrücken den Weg zwiſchen dem Fahrdamm und dem
Bürgerſteig vermitteln muß ſtets ausreichender Raum zur Durchfahrt
oder Anfahrt eines Fuhrwerks offen gelaſſen werden in gleicher Weiſe
ſind auch die Einfahrten zu den Grundſtücken frei zu laſſen

Die Droſchken haben bis zu ihrer Abfahrt die bei ihrer Auffahrt auf
dem Halteplatz entſtandene Reihenfolge genau inne zu halten Jede frei
werdende Stelle iſt durch ſofortiges Nachrücken der nächſtaufgefahrenen
Droſchken zu ergänzen

2 Verhalten der Kutſcher auf den Halteplätzen Während
des Verweilens der Fuhrwerke auf den Halteplätzen iſt den Kutſchern das
Zuſammentreten auf denſelben verboten auch der Aufenthalt im Jnnern
der Droſchken nur zum Zwecke der Einnahme einer Mahlzeit geſtattet
Alles Lärmen Zanken und Streiten untereinander ſowie das Anrufen
und Behelligen des Publikums um es zur Benutzung der Droſchken zu
bewegen iſt ihnen unterſagt

Der als erſter in der Reihenfolge bezw am rechten Flügel oder als
einziger auf einem Halteplatze haltende Kutſcher darf ſein Geſpann weder
tränken noch füttern oder gar verlaſſen muß ſich vielmehr bei der Droſchke
befinden und zur Abfahrt bereit ſein Dieſelbe Verpflichtung haben
ſämtliche Kutſcher der vor den Theatern und an anderen Orten wo ſich
ein zahlreiches Publikum verſammelt hat haltenden Droſchken ſobald die
Vorſtellung oder Verſammlung beendet iſt

Der Kutſcher darf auf den Halteplätzen die unter ſeiner Führung ſtehende
Droſchke nur aus dringendſter Veranlaſſung höchſtens auf fünfzehn
Minuten verlaſſen falls der Hintermann die Aufſicht über ſeine Droſchke
übernimmt Jeder einzelne Kutſcher muß jedoch an ſeine Droſchke zurück
gekehrt ſein bevor dieſe in den Platz des erſten des Halteplatzes eingerückt iſt

Jm übrigen darf ſolange die Droſchke im Betriebe iſt weder die
Beſpannung abgeſchirrt noch der Wagen in einen Zuſtand verſetzt werden
der ſeinen augenblicklichen Gebrauch verhindert insbeſondere iſt auch auf
den Halteplätzen das Waſchen der Wagen und Pferde verboten

Wenn eine von mehreren auf dem Halteplatze befindlichen Droſchken
verlangt wird ohne daß vom Fahrgaſte eine beſtimmte bezeichnet iſt ſo
hat der vorderſte Kutſcher in der Reihe oder der erſte auf dem rechten
Flüget die Verpflichtung die verlangte Fahrt auszuführen

Füttern und Tränken der Pferde Das Füttern und Tränken
der Pferde iſt nur auf den Halteplätzen und auch hier nur aus überge
hängten Futterbeuteln oder Gefäßen geſtattet Rauffutter darf nicht vor
geworfen überhaupt der Platz durch das Futter nicht verunreinigt werden

Dieſe Beutel und Gefäße ſowie alle mitgeführten Gerätſchaften ſind
während des Nichtgebrauchens unter dem Kutſcherſitze derart unterzu
bringen daß ſie nicht ſichtbar ſind

F 21
Verhalten auf dem Vorplatze des Hanpt Perſonen Bahnhofs

1 Dienſtmarke Kutſcher welche den ad auf dem Haupt
bahnhof befahren haben ſoweit ſie nicht beſtellt ſind eine mit ihrer
Droſchkennummer verſehene Marke welche auf dem Bureau des Gewerbe
Kommiſſariats zu löſen iſt bei ſich zu führen und nach der Anfahrt dem
mit der Verteilung der Marken beauftragten Polizeibeamten einzuhändigen

2 Fahrtausführung Nur gegen Wiederaushändigung der Marke
iſt der Kutſcher zur ſofortigen Ausführung der Fahrt berechtigt und ver
pflichtet Die Jndienſtſtellung des Fahrpreisanzeigers darf erſt von dem
Zeitpunkte ab erfolgen in welchem der Kutſcher von dem dienſttuenden
Polizeibeamten die Mitteilung erhält daß ſeine Marke an einen Fahrgaſt
ausgehändigt iſt

Anlage I
Kontroll Liſte mit Anleitung zur Ausfüllung

Faxameter Droſchke R MWen atte 190
Des Kutſchers Zum Dienſte Nach Hauſe Dremerünggen

Datum Voren Zung Wohnung ausgefahren gekommen eng
Vor n Zuname Straße Kr

n

1 Guſtav Schulze Drandenbnrger 5 9 vorm 8 abds 6 nachm beim Schmied
Paul Müller Geiſt 12 9 abds 7 morg2 Fnſtav Schiſge Brandenburger 5 De vorm 10 abds

3 Paul Müller Geiſt 12 8 vorm 8 abdsGuſtav Schultze Brandenburger 9 abds 7 morg öffentliches Fuhrweſen
4 Außer Betrieb in Reparatur Beim Stellmacher

5 s e 48 Beim Lackiererr II

6 Paul Müller Geiſt 12 7 vorm 8 abds Achſe gebrochen daher
Guſtav Schultze Brandenburger 5 9 abds nachts eingerückt

u ſ w lRNotiz Für jcde Droſchke ſind wenigſtens 12 hintereinanderfolgende Bogenblätter auf 1 Jahr ausreichend offen zu laſſen

Aulage II
Muſter für Wagen Nummeru

4 e S
cm

Muſter für Beſtelltafel
aus Holz mit weißer Schrift auf ſchwarzem Grunde

16 C

en Geſtollt
Wo z

Vorm Uhr
Nachm Uhr

W

Neueſte Schrift Für die Frau 33 Auflage r 30 Pfg
Mosenthin s Verſandhanus Berlin S

Habe goldene Medaillen Ehrendiplom 13 Patente Deutſches Reichs
patent 94583 tauſende Dankſchreiben für meine hygieniſche Erfindung erhalten

in Marken von
92 Sebaſtianſtraße 43

3 Anfahrt der Droſchken Die Aufſtellung An und Abfahrt der
Droſchken wird durch die bahnpolizeilichen Anordnungen der Königlichen
Eiſenbahnverwaltung z Zt diejenige vom 8 Oktober 1902 geregelt

4 Abfahrt der Droſchken Die Droſchken dürfen den Halteplatz
nicht eher verlaſſen als die Beendigung der Gepäckexpedition angezeigt und
die unbenutzt gebliebene Marke zurückgegeben iſt

G Taxe
S 22

1 Fahrpreis An Fahrgeld iſt zu entrichten
der Minimal

preis von 50 Pf

Einfache Taxe
für 800 m Wege
ſtrecke

bei Beförderung fernere ſe 10 Pf

von 1 bis 2 Perſonen
innerhalb des Stadt

bezirks am Tage

für weitere je 400 m
Wegeſtrecke

II Mittlere Taxe
von 3 bis 4 Perſonen für 600 m Wege für weitere je 300 w
innerhalb des Stadt ſtrecke Wegeſtrecke

bezirks am Tage

III Hohe Taxe
von 1 bis 2 Perſonen für 400 m Wege für weitere je 200 w
a außerhalb des Stadt ſtrecke Wegeſtrecke

bezirks am Tage
b Nachts 11 Uhr abds

bis 8 Uhr morgens

Wartezeit
für alle drei Taxen bei
Tage und bei Nacht 4 Minuten 10 Pfg 1 Stunde 1,50 Mark

Zuſchläge je 25 Pfennige
nur zahlbar ſofern am Apparat angezeigt

a für je angefangene 25 kg Gepäck Gepäck unter 10 kg Geſamt
gewicht frei

b für je einen Hund
c für jede dritte und vierte Perſon in der Nacht und bei Fahrten

nach außerhalb
2 Beförderung von Kindern

iſt unentgeltlich zu befördern
3 Nachtfahrten Als Nachtzeit gilt die Zeit von 11 Uhr abends

bis 8 Uhr morgens Wenn Fahrten teils in der Tages teils in der
Nachtzeit zur Ausführung gelangen ſo darf nur während des in die Nacht
zeit fallenden Teiles der Fahrt die hohe Taxe C zur Anwendung kommen

4 Brücken und Chaufſeegeld Brücken und Chauſſeegeld hat
der Fahrgaſt zu zahlen z23

g 23
Strafbeſtimmungen und Rechtskraft

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Polizeiverordnung werden ſofern
nach den allgemeinen Strafgeſetzen nicht höhere Strafen verwirkt ſind mit
Geldſtrafe bis zu 30 Mk an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft
tritt belegt

S 24

Rechtskraft Dieſe Verordnung tritt am 1 Juni er in Kraft
Die Polizei Verordnungen und Taxen vom 8 Dezember 1881 und

vom 25 Februar 1898 werden hierdurch aufgehoben
Halle a den 22 Mai 1905

Die Polizei Verwaltung

Jedes zweite Kind unter 10 Jahren

Der Oberbürgermeiſter Staude

Muſter für die Blechmarke
Zahlen eingeſtanzt

8,5 em lang 5,5 em breit

Anlage III
Muſter für Beſchwerde Formulare

Vorderſeite

Poſtkarte

An

die PolizeiVerwaltung

in

Halle a S

Muſter für Beſtellzettel
10 em

Beſtellzettel
für eine Taxameter Droſchke

der Droſchkenanſtalt von
c

Beſtellt zum
vormittags Uhr
nachmittags Uhr

nach Straße NrName J des
Wohnung ſ Beſtellers

Poſtkarten Format
Rückſeite

Heſchwerde über Droſchke Ar

Name Stand u Wohnort des Beſchwerdeführers

Dieſe Beſchwerde kann und zwar auch mit Bleiſtift geſchrieben
mittelſt Poſt ev unfrankiert oder durch Uebergabe an den nächſten
exekutiven Polizeibeamten überſendet werden

Muſter für Beſtellgegenmarke,

10 cm

Beſtellgegenmarke
für Taxameter Droſchke Nr

der Droſchkenanſtalt von

Beſtellt zunt 3vormittags Uhr
nachmittags Uhr

nach Straße NrName des die Beſtellung ſ
Wohnung Entgegennehmenden

eue Klatfes Heringe
a Stück 8 10 u 15 Pfg

nene Malta Kartoffeln
Pfd 1 fF H Weber Gr Steinſt 46 LuizGNeu und modern eingerichtetes Haus

Vor Juli volle Pension von Fr 7 an W

Hotel Germania
a See

Mässige Preise

S
5

J

e
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Staats MedailieFärberei CGhem
Vernsprecher 2755

Marktplatz I Bernhurgerstrasse

Bertin 1833

W SPINDIER
Läden

ger Annahmestellens

Goldene Kaiser Medailie Berlin

Berlin 889

Waschanstalt
Fernsprecher 2755

Ecke Albrecht
strasse l e

Leipzigerstrasse 65 bei Gust Hildebrand x Steinweg 25 bei Louis Weise Königstrasse 18 bei Anna Wormuth
Gr Steinstrasse 29 bei Geschw Oehme x Ludwig Wuohererstrasse 73 a bei Otto Kammann

e

Magerkeſt
Schöne volle Körpertormen durch unser

orientalisches Kraftpnlver preisge
krönt goldene Medaillen Paris 1900
Hamburg 1901 Berlin 1903 in 8
Wochen bis 30 Pfd Zunahme garantiert
unschädlich Aerztlich emptohlen Streng
reell Kein Schwindel Viele Dank
schreiben Preis Karton mit Sebrauchs
Anweisung 2 Mk Post Anweisung od
Nachnahme excl Porto

Hygienisches Institut
D Vranz Steiner Co

BERLIN 4 Königgrätzerstrasse 78

n lev me Khatzinarke

de ux günſtigen Abſchluß
200 Zentner Zucker

liefere ichjdes p 21 22 Pfg
Gut Aprikosen a 55 Pfg
r Mischobst ine 28 Pfg
Ia Haferkakao V 60

Ia Schokoladen hie
Kaflee Snnnnn e 110

do P ad 5 r 75 Pfg
Uur beſte Waren allerbilligſt

a Niemand liefert beſſer
Kaffee Gross HalloriaRös terei
Otto Bornschein mittewtr2

Deutsche erstklassige
Koland Fahrräder
Motorräder auf Wunsch auf TeitzahiungAn dige dei Fahrrädern 20 40 Mk Ab

zahlung 10 Mk monatlich Sei Fzrranianz
s liefern Fahrräder schon von s Mk

Man verlange Katalog
Roland Maschinen Geseliachaft

in Cölo
Ein einzigesuhtoten 5tauböl

wel lches nicht nachkledt nach ſchmiert nach i

Namen Bodoline Name geſchfür Halle und Umgegend nur allein zu

ha eben in der hönix Drogeries
Walter Dressler Geiſtſtraße 6

Bei einmaligem Verſuche unentbehrlich für
Laden Kontor Fabrikrünme Waren
und Kanufhänſer Reſtaurants c

Modes n

n eutewnnge
für Gärten u Balkons

pon Mk 18 an bis 30 Mk

Reiche Auswanl

EBisschrünke
mit Butterkühler

von Mk 36 an bis
70 Mk

Bisschränke
Gnartenmöbel
Zeltbänke
Gartenzelte
Kollschutzwände
Rasenmähmaschinen
Schlnwechrollen

Garten u Ralkon
MöbeolNaturholz Rohr Eiſen

für Reſtaurants u Private

Wilh Reckert r Nrichstr

Seenee r

Gasherde
Gasbratöfen
Gnasplätteinrichtungen
Gasplütten
Spirituskocher
Petrolenmkocher

Billigste Proeiso

Risschräunke PetroleumKoener
von Mk 16 an

bis 150 Mk
von Mk 1,50 anbis 20 Mt

Mansfelderstrasse 55 bei Anna Gesohke e 10 bei Jung Nohfg

Spirituskochervon Mk 0,50 an bis 18,00

Gaskochervon Mk 1,50 an
bis 30 Mk

Gngkocher
mit Brathaube

Mk 28 mit Bratoſen

I

Niemann7 Vintſiocke Hamburg Rentzelſtr 40

garniert chie und billig
Cl Leissner

Rerſeburgerſtr 8 I
G Alle Pugartikel billigſt große Auswahl G

Cafe und Konditorei C Zorn
Leipzigerstrasse 5

Ausschanl von
Münchener Paulanerbräu

zum Salvatorkeller gegründet 165

Die Nordgeebeuer u Amrum

LIlustrirte Prospecte mit J gratis nur allein bei der Direktion

der Nordseebäder auf Amrum zu haben

ünder Mänte

in großer Auswahl v Mk 6,50 an
Benkwitz m e

Papierwävche

S mit Leinen Bezug
ltür Herren und Damen

der Leinenwäsche
täuschend ähnlichans Beste für den Sommer

Karl Pritschow Bernburgerstr 28

W hohen Rabatt
e

Auyust Apett vo Beste Bezugsquellie für
tkaffee e Kolonialwaren e Kakao m
Mitglied des Rabatt Spar Vereins

Rile
NEV s Stoſſwasene S

aus der Fabrik der Kgl Sächs und Kgl Rumän HoflieterantenC IEIP IG éſire
Billig praktisch

elegant

Vorrätig in Halle a S bei Hugo Winkler Schmeerstr 3 Alb Hentze
Schmeerstr 24 Gust Hildebrand Leipzigerstr 65 Wilhelm Schwarz
Leipzigerstr 19 Carl Rehe Rannischestr 18 Julius Buschbeck Gr
Ulrichstr 35 F Müller Leipzigerstr 29 Th Loebeling Schmeerstr 15
Otto Böttcher Landwehrstr 16
Gustav MAüller Albrechtstr 46
C A Grnnewald Schmeerstr 8 Geschw Grassel
Otto Lützenkirchen Manstelderstr 59 A Hugo Springstein
strasse 36 Eliso Hoeft Leipzigerstr 66 Carl Pritschow Bernburger
strasse 28 Rich Wagner Königstr 5 6 Lutsche Sophienstr 4 E Leh
mann Iessingstrasse 31 A Borst Steinweg 26 R
nnd Neunhbäuser 3 am Markt 6 A Böhme Geiststr 50 K Berger

20 C Obstfelder, Alter Markt 24 Friedr Roseh
38 Albert Pfautsch Alte Promenade 22 Max MorgnerGeiststr

Steinstr
Advokatenweg 27 u Wilh FPreitag Giebichenstein
bei Karl Diesel in Chnnern bei Otto Bertram

Vintſtogung
Erwög Hamburg

Elſaſtraße 73 H Schnee

trägt jedes Stück

Franz Schwar

Man hkhüte geh vor Nachahmungen weil
Btiketten in ähnlfehen Verpackungen und grösstenteils auch unter

Haenselden Benennungen angeboten werden und fordere beim Kaut s
ausdrücklich

echto Wäsche von Mey Edlich

Strümpfe in jeder Stärke
werden ſchnell angeſtrickt bei

von Ceinemväsche cm

Paul Elsässer

Gr Steinſtr 84

e
Nachf

u unterscheiden

Merseburgerstr 5
z Neumarktstr 12

Freiimtfelderstr 14
Geist

larre Manerstr 1

Grosse

in Schkeuditz

ehe mit ähnlichen

Halle a

Halle a

empfiehlt

in neuesten Formen jede Preislage

hristian Voigt

JS ſſ ſſſſſ

J

Verkaufsſtellen
Paul e Sermania Drog Kaiſerſäle
Otto Gabeler
C Kaiser Schmeerſtr 13
t Quaritsch Göbenſtr 1
Stitz Nachf Gr Steinſtr 33
M Waltsgott Nohf Gr Ulrichſtr 39

Ludwig Wuchererſtr 75

Schwefelhad Langensalza
Stärkste Quelle Mitteldeutschlands
Prospekt und Auskunft durch die Direktion

beste Heilertolge
Telephon 29

Loinrieergtr 16
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